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Bescheidnach $ 60aAbs. 1AO überdie gesonderte Feststellungder Einhaltungder
satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den $$ 51, 59, 60 und 61 AO

Feststellung
DieSatzung der Körperschaft in der Fassungvom 10.08.2022erfüllt die satzungsmäßigenVoraussetzungen nach den
$$51,59,60und 61AO.

Hinweise z u r Feststellung
EineAnerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung ($ 63 AO) den für dieAnerkennung der Steuerbegünstigungnot‑
wendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellungnicht verbunden.
Diese Feststellungbindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerungder Körperschaft undder Steuerpflichtigen,die Zu‑
wendungen in Form von Spenden undMitgliedsbeiträgenandie Körperschaft erbringen ($ 60 aAbs. I Satz 2AO). Die
Bindungswirkungdieser Feststellungentfällt abdem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften,aufdenen die Feststellung
beruht, aufgehoben oder geändert werden ($ 60 aAbs. 3 AO). Tritt bei den für die FeststellungerheblichenVerhältnissen
eine Änderung ein, ist die Feststellungmit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben ($ 60 a
Abs. 4 AO).
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahmeder Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsführung
abhängt, die der Nachprüfungdurch das Finanzamt- ggf. im Rahmeneiner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche
Geschäftsführungmuss aufdie ausschließliche und unmittelbare Erfüllungder steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein
und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.
Diesmuss durch ordnungsmäßigeAufzeichnungen (insbesondereAufstellung der EinnahmenundAusgaben,Tätigkeitsbe‑
richt,Vermögensübersicht mit Nachweisen über BildungundEntwicklungder Rücklagen)nachgewiesen werden
($ 63 AO). Überdie Steuervergünstigungen nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmendes Veranlagungsverfah‑
rens entschieden.
Injedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig,als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält,
der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflichtgegeben ist, besteht im gleichen UmfangGewerbesteuer‑
pflicht. Durch die Gewährungder Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuer‑
pflicht grundsätzlich nicht berührt.
Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen.
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Hinweisezur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert
mildtätige Zwecke und folgende gemeinnützige Zwecke:

Förderungder Altenhilfe ($ 52Abs. 2Satz I Nr. 4AO)
Förderungdes öffentlichenGesundheitswesens undder öffentlichenGesundheitspflege ($ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 3 AO)
Förderungder Religion ($ 52Abs. 2 Satz | Nr. 2AO)

Hinweisezu rAusstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendungsbestätigungen für Spenden
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, Zuwen‑
dungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50Abs. | EStDV)auszustellen. Die amtlichen Muster
für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet unter
http://www.formulare-bfinv.deals ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
Zuwendungsbestätigungen für Spenden i. S.des $50Abs. I EStDV dürfen nur ausgestellt werden, wenn das Datum
dieses Feststellungsbescheids nicht längerals drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheidoder
keine Freistellungmittels Anlage zum Körperschaftsteuerbescheiderteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen
($ 63Abs. 5AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigungausstellt oder veranlasst, dass Zu‑
wendungen nicht zuden in der Zuwendungsbestätigungangegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden,
haftet für die entgangene Steuer.
Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30%, die entgangene Gewerbesteuer pau‑
schal mit 15% der Zuwendung angesetzt ($ 10b Abs. 4 EStG, $ 9Abs. 3 KStG, $ 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2024 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzugnach
$44 aAbs. 4 und 7 Satz | Nr. | sowie Abs. 4b Satz | Nr. 3 undAbs. 10Satz | Nr. 3 EStGdie Vorlage dieses Feststel‑
lungsbescheidsoderdie Überlassungeiner amtlich beglaubigten Kopiedieses Feststellungsbescheides aus. DasGleichegilt
bis zum o. a.Zeitpunkt für die Erstattungvon Kapitalertragsteuernach $44 bAbs. 6Satz | Nr. 3EStGdurch das depotfüh‑
rende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge i. S.des $43Abs. 1Satz I Nr. la EStG ei‑
nen Betragvon 20.000 Euro übersteigen, ist ein Steuerabzug in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen, wenn der
Gläubiger bei Zufluss der Kapitalerträge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentü‑
mer der Aktien oder Genussscheine ist.
Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig,wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen Geschäftsbe‑
trieb anfallen, für den die Befreiungvon der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Begründungund Nebenbestimmung
Bitte legen Sie diesen Bescheid Ihrer Bank vor, umvom Abzug der Kapitalertragsteuer freigestellt zuwerden. Er
wirkt wie eine Nichtveranlagungs (NV)-Bescheinigung.

Datenschutzhinweis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach
der Datenschutz-Grundverordnungsowie über IhreAnsprechpartner in Datenschutzfragenentnehmen Sie bitte dem
allgemeinen Informationsschreibender Finanzverwaltung, Dieses Informationsschreiben finden Sie unter
www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die in diesem Bescheidenthaltenen Verwaltungsakte könnenmit dem Einspruch angefochten werden. EinEinspruch
istjedoch ausgeschlossen,soweit dieser Bescheideinen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Ein‑
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spruch oder (nach einem zulässigen Einspruch)eine zulässige Klage,Revision oder Nichtzulassungsbeschwerdeanhän‑
gig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln
oder dort zur Niederschrift zuerklären.
Die Frist für die Einlegungdes Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mitAblaufdes Tages, andem Ihnendieser
Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Briefoder Zustellung mittels Einschreiben
durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nachAufgabe zur Post als bewirkt, essei denn, dass der Be‑
scheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben
mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist der Tag der Bekanntgabeder Tag der Zustellung.
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